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Ökonomie-Nobelpreis und  
das Doping-Problem im Sport 

Nur eine theoretisch gut fundierte radikale 
Lösung kann das Doping-Problem beseitigen

von Gert G. Wagner*

Die diesjährige Gewinnern des Ökonomie-Nobelpreises, Elinor Ostrom, hat das Problem von 
„Gemeinschaftsgütern“ tief durchdacht. Ihr Ergebnis, dass der Staat keineswegs alles rich-
ten kann, sondern lokale Gemeinschaften – anhand der Konkreten Problemlage – Lösungen 
suchen können und sollten, ist auf viele Alltagsbereiche anwendbar, zum Beispiel auf den 
Umweltschutz. Wenn alle sich an die Regel halten, die Umwelt zu schonen, dann haben alle 
etwas davon. Wer aber als Einzelner heimlich die Umwelt schädigt, indem er auf teure Schutz-
maßnahmen verzichtet oder Raubbau an Ressourcen betreibt, kann daraus einen großen Vor-
teil ziehen, solange alle anderen sich vernünftig verhalten. Die Bewirtschaftung von Gemein-
schaftsgütern bedarf deswegen lokaler Kontrollen. Auch ein auf den ersten Blick gar nicht 
„ökonomisch“ aussehendes Phänomen wie das eines „dopingfreien Leistungssports“ ist ein 
solches Gemeinschaftsgut. 

Ein dopingfreier Sport, wo es also keinen Medikamentenmissbrauch gibt, ist deswegen ein 
typisches Gemeinschaftsgut, weil alle etwas davon haben, wenn kein Sportler dopt: Die Ge-
sundheit aller Sportler wird nicht geschädigt, die Fans schauen lieber zu, und die werbetrei-
bende Wirtschaft zahlt mehr als für einen dopingverseuchten Sport. Das Gemeinschaftsgut 
„dopingfreier Sport“ ist allerdings stark gefährdet: Denn wenn sich ein Athlet nicht an die 
Regel hält und dopt, dann steigert er seine Chance zu siegen. Um die Gesundheit der Sportler 
zu schützen und höhere Werbeeinahmen zu erzielen, verbieten deswegen die Sportverbän-
de Doping. Aber sie folgen dabei nicht den Überlegungen von Elinor Ostrom, die dezentrale 
Lösungen propagiert, sondern die Sportverbände versuchen Doping durch rigide „zentral-
staatliche“ Regeln zu kontrollieren. Und das geht gründlich schief. 

Um Doping zu verhindern, schreiben Sportverbände auf eine Liste, welche chemischen Subs-
tanzen, Medikamente und medizinischen Behandlungen für Sportler verboten sind. Das hört 
sich plausibel an. Aber faktisch ist das ein permanenter Anreiz für die Suche nach Substanzen 
und Methoden, die noch nicht auf der Liste stehen oder nicht nachweisbar sind. Und die gibt es 
reichlich. Im Nachhinein werden deswegen immer wieder Sportler enttarnt – Lance Armstrong, 
der Radrennfahrer, ist ein Musterbeispiel für einen im Nachhinein entdeckten Doper.

Würde man Elinor Ostrom folgen, müssten die Sportverbände die Anreize für die Neuent-
deckung und -anwendung von Dopingmitteln zerstören. Das könnte man erreichen, indem 
nur derjenige bestraft wird, der ein Mittel, das er nimmt, nicht deklariert. Dadurch würde die 
heimliche Einnahme von Medikamenten riskant, da man dafür bestraft würde. Deklariert man 
aber ein neues Medikament, können alle anderen es auch nehmen und der Wettkampfvor-
teil entfällt. Innerhalb der Athletengemeinschaft gäbe es einen Gruppendruck zum sauberen 
Sport, denn wenn massenhaft Medikamente deklariert werden, wäre ein solcher Sport für die 
werbetreibende Industrie unattraktiv. Leider fällt es Sportfunktionären schwer diesen Über-
legungen, die seit Jahren in Fachkreisen bekannt sind, zu folgen. So schädigen Sportler nach 
wie vor ihre Körper durch heimliches Dopen und Sportarten wie die Leichtathletik werden für 
die werbetreibende Industrie und für den sportlichen Nachwuchs immer unattraktiver. 

*	Prof. Dr. Gert G. Wagner ist Abteilungsleiter am DIW Berlin.
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